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K U N D M A C H U N G

Der Entwurf des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2022 liegt gemäß den 

Bestimmungen des § 86 Abs. 7 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung K-AGO

in der Zeit vom 12.1.2022 bis 26.1.2022

während der Amtsstunden im Gemeindeamt Arriach zur allgemeinen Einsicht auf.

Jeder Gemeindebürger hat das Recht, innerhalb der Auflagefrist Einwendungen 

dagegen schriftlich beim Gemeindeamt einzubringen

Der Bürgermeister:

(Gerald Ebner)

Angeschlagen am: 12.1.2022
Abgenommen am: 26.1.2022

Datum: 12. Januar 2022
Zahl: 904/11
Auskünfte: Amtsleitung
DW: 12
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Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, 
zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, zum Voranschlag 2022 

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

3.1. Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Erträge: € 2.950.800,00
Aufwendungen: € 2.895.100,00

Entnahmen von Haushaltsrücklagen: €     15.500,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen: €     70.000,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: €       4.200,00 -

3.2. Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Einzahlungen: € 2.393.700,00
Auszahlungen: € 2.194.400,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € 198.300,00

3.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:
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4. Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von 
der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015: 

5. Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012 – ÖStP 
2012, BGBl. I Nr. 30/2013:1

1 An dieser Stelle kann – wenn erforderlich – die Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer 
Stabilitätspakt 2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013 erfolgen: Danach haben die Gemeinden bei 
der Erstellung ihrer jährlichen Voranschläge den Zusammenhang zwischen dem Voranschlag und 
dem nach ESVG jeweils zu verantwortenden Bereich mittels einer einfachen Überleitungstabelle zu 
dokumentieren und die vereinbarten Fiskalregeln einzuhalten. Abweichungen von der festgelegten 
mittelfristigen Planung sind zu erläutern.
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